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Weitere Informationen zum Thema
erhalten Sie im Internet

Merkblatt „Mieterpflichten bei Schnee
und Eis“ des Mietervereins Hamburg: 
www.mieterverein-hamburg.de/mie-
terverein-merkblaetter/merk27_merk-
blatt-schneeraeumung-eisbeseiti-
gung.htm

Informationen zum Winterdienst der
Stadtreinigung Hamburg mit aktueller
Wettervorhersage:
www.stadtreinigung-hh.de/srhh/
opencms/privatkunden/winterdienst/

Umwelttipp zum Thema „Streumittel“
des Bezirksamts Bergedorf:
www.hamburg.de/bezirke/berge-
dorf/2008244/schnee-und-eis.html

Wird es morgen schneien? 
Die Hotline des Deutschen Wetter-
dienstes weiß Bescheid: 
Telefon: (0180) 5 913 913 
(0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz)

Schnee- und Eisbeseitigung

Sie wachen an einem Wintermorgen auf,
draußen ist es noch ganz dunkel und
irgendwie stiller als sonst. Nach dem
 ers ten müden Blick aus dem Fenster
wissen Sie gleich, woran das liegt: Über
Nacht ist die ganze Stadt unter einer
weißen Schneedecke verschwunden.
Ein wunderschöner
Anblick – was wäre
der Winter ganz ohne
Schnee? Die nächs -
ten Gedanken sind
allerdings meist weni-
ger erfreulich. Werde
ich es im Schnee -
chaos pünktlich zur
Arbeit schaffen? Und
was ist jetzt eigentlich
mit dem Gehweg?
Muss ich den jetzt
gleich freischaufeln
und abstreuen? Ich
wohne ja schließlich
im Erdgeschoss …
Hier finden Sie die Antworten auf  diese
und viele weitere Fragen zum Thema
Schnee- und Eisbeseitigung.

Sauber, aber bitte ohne Salz
Früher hatte man’s schon leichter: Mit
einem ordentlichen Sack Streusalz kam
man gut durch den Winter und konnte
sich das Schneeschaufeln meist spa-
ren. Hamburg ist schließlich nicht Gar-
misch und höher als ein paar Zentime-
ter fällt die weiße Pracht hier nur selten.
Heute weiß man aber, wie schädlich das
Streusalz für die Umwelt ist. Deshalb
sind andere Methoden gefragt: Im Ide-
alfall sollte man den Schnee „platten-
rein“ von Bürgersteigen, Fußwegen und
Eingängen entfernen und anschließend
mit einem „abstumpfenden Mittel“ ab-
streuen. Am besten eignet sich dazu
helles Granulat. Treppen müssen aus
Sicherheitsgründen in voller Breite ge-
räumt und gestreut werden, bei Geh-
wegen reicht ein etwa ein Meter breiter
Streifen.

Für einen schönen Winter ohne Rutschpartie
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Wer muss ran? 
Diese Frage ist in Ihrem Mietvertrag ge-
regelt. In den meisten Fällen sind die
Bewohner des Erdgeschosses für die
Reinigung der Eingangsbereiche, der
Haustür und -treppe sowie des Bürger-
steigs verantwortlich. Damit sind sie

auch im Winter für
die Beseitigung
von Schnee und
Eis zuständig. Es
gibt aber auch ab-
weichende Rege-
lungen – so sind
teilweise externe
Firmen mit dem
Winterdienst be-
auftragt. Die Kos -
ten dafür werden
dann über die Be-
triebskosten abge-
rechnet. Wenn Sie
sich nicht sicher
sind, sprechen Sie

einfach Ihren Hauswart an. Dieser infor-
miert Sie, ob und welche Aufgaben Sie
ggf. übernehmen müssen.

Wann muss gereinigt werden?
Hier legt das Hamburgische Wegege-
setz die Spielregeln fest. Schnee muss
unverzüglich nach Ende des Schnee-
falls geräumt werden, Eisglätte muss
abgestreut werden, sobald sie eintritt.
Dauert der Schneefall über 20 Uhr hin-
aus oder schneit und friert es erst in der
Nacht, müssen die Reinigungsarbeiten
bis morgens 8.30 Uhr erledigt werden.
An Sonn- und Feiertagen haben Sie
 damit bis 9.30 Uhr Zeit. 

Was tun, wenn ich verhindert bin?
Und was passiert, wenn es schneit und
friert, während ich im Urlaub bin oder
krank im Bett liege? In diesem Fall soll-
ten Sie sich mit Ihren Nachbarn abspre-
chen und so sicherstellen, dass der
Schnee geräumt und die Wege abge-
streut werden. 

Wenn mehrere Mietparteien für den
Winterdienst verantwortlich sind, gibt es
im Haus in der Regel einen Reinigungs-
plan. Kann ein Mieter aus gesundheit-
lichen oder Altersgründen seine
Schneeräumverpflichtungen gar nicht
mehr erfüllen, sollte er sich direkt an
SAGA GWG wenden, damit wir gemein-
sam eine Lösung finden können. 

Zum Schluss noch ein guter Rat: Neh-
men Sie Schnee und Eis lieber nicht auf
die leichte Schulter. Wer seinen Ver-
pflichtungen zur Schnee- und Eisbesei-
tigung nicht nachkommt, riskiert nicht
nur Ärger mit den Nachbarn und dem
Vermieter. Kommt es zu einem Unfall,
können Sie verklagt und zu Schadens -
ersatz verpflichtet werden. Dies kann
unangenehm und unter Umständen
 teuer werden.


